


Gemeindeverwaltung 
Dürrröhrsdorf-Dittersbach 
 

SITZUNGS-BESCHLUSS 
zum TOP 5 

 
X öffentlich    O nichtöffentlich 

 
 
Vorberatung im Hauptausschuss am      Bürgermeister:  
          Gemeinderäte:  
          Anwesende:  
          Beschluss-Nr.: 
O Mit ........... Ja-Stimmen   O vertagt 
O Mit .......... Nein-Stimmen  O  abgelehnt 
O Mit .......... Stimmenthaltungen  
O angenommen 
 
 
BESCHLUSSFASSUNG im Gemeinderat am 14.07.2020   Bürgermeister: 1  
            Gemeinderäte:  
          Anwesende:  
          Beschluss-Nr.:    /2020 
O Mit .......... Ja-Stimmen  O vertagt 
O Mit .......... Nein-Stimmen  O  abgelehnt 
O Mit .......... Stimmenthaltungen 
O angenommen 
 
 
Bezeichnung der Vorlage: Vergabe Ausbau des Breitbandnetzes in der Gemeinde  
    Dürrröhrsdorf - Dittersbach im Rahmen des geförderten  
    Breitbandausbaus  
 
Gesetzliche Grundlage: VGV, SächsGemO, Hauptsatzung   
 
Beschluss: Der Gemeinderat erteilt der Telekom Deutschland GmbH den Zuschlag zum Ausbau 
  des Breitbandnetzes in der Gemeinde Dürrröhrsdorf-Dittersbach gemäß dem  
  Angebot vom 18.05.2020. Die Wirtschaftlichkeitslücke beträgt 5.823.391,83 Euro. Die 
  Gesamtwertungspunktzahl gemäß den Wertungskriterien der Angebotsauswertung 
  beträgt 95. 
  Der Bürgermeister wird beauftragt, die entsprechenden endgültigen   
  Fördermittelbescheide zu beantragen 
 
Begründung:       
In der europaweiten Ausschreibung für den Ausbau des Breitbandnetzes in der Gemeinde 
Dürrröhrsdorf - Dittersbach haben 2 Unternehmen ein Angebot abgegeben. Die Wertungskriterien 
waren mit einer Gewichtung von 30% die Wirtschaftlichkeitslücke, mit 20% die erreichten 
Übertragungsraten, mit 25% der Endabnehmerpreis, mit 20% die Zuverlässigkeit und 
Hochwertigkeit und mit 5% der Einsatz alternativer Verlegemethoden. Die Telekom erreichte mit 95 
Punkten die höchste Wertung. Der Zweitplatzierte erreichte 82,42 Punkte. Der Zuschlag ist daher 
der Telekom Deutschland GmbH zu geben. 
 
_________________________________________________________________________________________________ 
Gesetzliche Anzahl der Mitglieder der Gemeindevertretung:   16 
Aufgrund des § 20 der SächsGemO war 0 Gemeindevertreter/   
von der Beratung und Abstimmung ausgeschlossen. 
 
 
Verteiler:  
   (Siegel)    ...................... 
       Timmermann 

Bürgermeister 
 

 


